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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

 

Zweite Ordnung zur Änderung der 

Neufassung der Satzung 

der Hochschule  

für Technik und Wirtschaft Berlin 

zu Abweichungen von Bestimmungen  

des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) 
 

Auf Grund von § 12 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 

Wirtschaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. HTW 

Berlin Nr. 29/09), zuletzt geändert am 23. Mai 2016 (AMBl HTW Berlin Nr. 32/16), in Verbindung mit § 7 a 

des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung 

vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160), hat 

der Akademische Senat der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 28. Mai 2018 die folgende 

Zweite Ordnung zur Änderung der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und Wirtschaft 

Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) (AMBl. HTW Ber-

lin Nr. 29/09), zuletzt geändert am 23. Mai 2016 (AMBl. HTW Berlin Nr. 32/16), erlassen, die gem. § 90 

Abs. 1 BerlHG von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bestätigt worden ist1: 

 

Artikel I 

Nr. 1 

§ 16 – Fachbereichsrat – 

Die Überschrift wird neu gefasst: 

„ – Fachbereich und Fachbereichsrat – “ 

 

 

Nr. 2 

§ 18 – Dekanat – 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird als Nr. 3 neu eingefügt: 

„3. der Dekanatsgeschäftsführer oder die Dekanatsgeschäftsführerin“ 

b) In Absatz 1 wird der Satz 2 ersatzlos gestrichen. 

c) In Absatz 4 wird der Satz 2 neu eingefügt: 

„Der Prodekan bzw. die Prodekanin vertritt den Dekan bzw. die Dekanin.“ 

                                                 
1 Bestätigt durch die Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung am 25. Juni 2018. 
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Nr. 3 

§ 19 – Aufgaben des Dekanats – 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 neu gefasst: 

„Er oder sie hat das fachliche Weisungsrecht gegenüber dem Dekanatsgeschäftsführer bzw. 

der Dekanatsgeschäftsführerin.“ 

b) Der Absatz 2 wird neu gefasst: 

„Der Dekanatsgeschäftsführer oder die Dekanatsgeschäftsführerin leitet die Fachbereichs-

verwaltung. Er oder sie ist für die Personalangelegenheiten des nichtwissenschaftlichen Per-

sonals sowie für die Wirtschafts-, Finanz- und Organisationsangelegenheiten verantwortlich.“ 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Das Dekanat“ durch die Worte „Der Dekan bzw. die De-

kanin bzw. der Prodekan bzw. die Prodekanin“ ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „sowie der Verwaltungsleiter“ ersatzlos gestrichen. 

e) Der Absatz 6 wird neu gefasst: 

„Die Mitglieder des Dekanats vertreten den Fachbereich nach Maßgabe der ihnen durch Ent-

scheidung des Fachbereichsrates zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zugewiesenen 

Aufgabenbereiche.“ 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW Berlin 

in Kraft. 
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